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3-ig- î.
Sângëburrfjfdjnitt bcr
Saufet tit itrttitrltdjcr

©fijffC.
a. innerer ©plinber, ge=

füllt mit 2progetttiger
Xt)gmof»@aIbe.

at. Stbfctjraubbarer
®ecfel.

b. Sturerer Utti^üHungSf
Splinber.

c. 8luf GErflinbera aufge=
rollte, jirfii 170 cm
lange, imprägnirte
Sinbe.

dd. Ëlaftifdjer 9îing.
e. Sted'nabcl.
f. ©aïict)l»2Bafte.

SRotfj^Berïttttbfapfel foit «rijlottcr, «ifimtb & (Çtc.

Fig.l. 3tg. 2.

Cuierftfjttittiöcr Sïapfel
bet dd bec gig. 1.

a. innerer Eijlinber.
b. 9(ugerer Eplinber.
d. ©taftifdjer Sing (um

ben (£l)l. a gelegt).

e. Snopf berStectnnbel.

Çig. 3.

CUiccfcfjmtt berSînpfel
bei b bec gig. 1.

a. innerer, mit 2prog.
Ippmol » ©ctlbe ge=

fiitlter Ê'ylinDer.
b. Äußerer ©plinber.
c. SBittbe.

d. i|3rote!tio.

Sie Sapfeln Binnen in ben Slpotljefen à gr. 1. 50 be=

gogen »erben, gitr größere Sieferungen fiat matt ftcfi gu
wenben an ©ruft ©täfielin u. ©o. in 33afel, SOtiffionS^

ftrafee 23.

.£olj$ftafterunß.
2Btr fiefcfirânîen ung nur barattf, bag gtnecfmäfeigfte

Verfahren angugeben, wie ein (golgpflafter gelegt werben foil,
bamit eg in iBegug auf feine ijpaltbarfeit mit anbern fßfla=

fterungen öerglidfiett werben ïann. 2Bir wäfilen als Ort ber

Slnwenbung eine ber am ftärt'ften befahren ©tragen in O^ariS

unb werben bie Anfertigung ber ißflafterung, wetcfie btefelbe

erfialten foil, befcfireifien.
©g ift in ©nropa ein burcfi Fachmänner feftgeftedteS

unb in bte ißrapig üfierfefiteS ißrtngip, baß bie SBagen

niifit birelt auf ber feften ©fiauffee rollen fallen, fonbern
bag btefelbe eine mögticfift öfonomifche ÜBerHeibung erfialten

foil, bie leicfit erfefit werben farot, eine gewiffe ©lafiicität
fiefifit unb bag ©eräufcfi unb ben Särm milbert, welcfie un=

gerirennbar mit ben fiarten Sßflafteruugen Berbunben finb.
Oie auf btefeg Srtngip bafirenbe Arbeit tfieilt fid) baljer

in gwei Sljeile: 1. 3'n bie IperfteEung ber eigentliifien
(Sfiauffee (©tragenbett) ; 2. in bie IgerfteEung ber SSerfleibung.

1. Sie etgentlicfie ©fjauffee, ober ber Unterbau, wirb aug
©ementbeton fiergeftellt, welker folgenbe 3ufatt^ttfahung
bat: i SSoI. ißortlanb^Sement, 27g SSol. Steg unb 4^3 Sol.
(Steine (Scfiatter), welifie im Slomente ber Serwenbung mit
bent ftriïte nötfiigen Sßaffer begaffen werben, ttm bag Sieben
niifit gu petgögern.

Siefer 23eton wirb nun auf bem S3oben in einer Side
Pon 15 cm auggebreitet unb nad) gewöhnlicher Art geftampft.
Algbann gibt man burcfi angefertigte profile ber Oberfläche
burd) „Stbftreicfien" bie gewölbte gorrn ber ©trage.

Sad) Serlauf Pon 48 ©tunben ift bie Sonfifteng beg

Setong genügenb, unb man übergießt ifin mit einem Slörtel
welcher aug 1. Sol. ©ement unb 4 Sol. grobem ©anb gu=

fammengefefst ift, fo bag man eine gletcfimäfitge ©chidjt Bon
1 cm Side erhält.

©obalb bie Arbeiter nach 5 big 6 Sagen, je nach ber

Semperatur, auf bem Siörtelübergug gehen fönnen, ohne
©inbrüde gu ljinterlaffen, beginnt ber gweite Sheil ber Arbeit.

2. Slöpchen Bon Sotbtannenljolg, auf bie £>oififante ge=

fteEt (mit igirnbolg auf ben Slörtel nnb (girnfjolg gegen bie

©tragenoberftädje) Bon 200 mm .jjöhe unb einem .recfitecfigen
Ouerfcfinitt Bon 75x150 mm, btlben algbann bte Sertleibung.

Obgleich man oott ber 94otfiwenbigfeit, btefe fiolgfloßdjen
gu imprägniren, nod) nicht allgemein iibergeugt ift, werben

fie gewöhnlich in ein Sab Bon Sheeröl getaucht, bag bie=

felben wentgfteng für einige Seit unburcfiläffig macht.
Sie ,^)oIg£Iöficfien werben an Ort unb ©teile gebracht

unb gwedmäfjig Bertheilt. Sie Slrbeiter fangen bamit an,
gWei aufeinanber folgenbe Seihen längg beg Sroitoirg gu
ftetten unb gwar mit ber grö^ern Seite (150 mm) parallel
gur ©trage, hierauf piden fie mit bem Beinen Seil in ber

rechten (çanb ein hinter ihnen liegenbeS ^löficfien, nehmen
mit ber linfen ein gweiteg unb legen fie, fenîrecfit auf bie

erfte Sichtung bicfit neben etnanber (ohne 3-uge), gwifcfien
jene fieiben erften Seihen, in biefer äBeife fortfafirenb, big
bie mittlere Sartie ber ©trage auggefüllt ift. ©obalb nun
bie erfte Seihe fteht, Wirb eine 10 mm bide Satte baöor
gefteEt unb bann bie gweite Seihe baran gelegt; bann folgt
wieber eine Satte, fiterauf Wieber eine Seihe unb fo fort,
big bie erften gefitt Seihen gefteEt finb. Sun Werben bie

gwtfdjen aE' biefen Seihen ftedenben Satten heiauggegogen,
um in gleicher SBeife bei ben folgenben gefin Seihen etnge*

fchaltet gu werben.

3n biefe 10 mm großen Swifdjenräume wirb nun heifier
Sheer gtgoffen unb gwar auf 3 big 4 cm. Serfelbe bilbet
eine wafferbichte ©cfitcfit gwifchen bem ©trafienbett unb ber

(polgberfleibung unb fcfiiifit ben untern Sheil beg (polgpftafterg
gegen fÇroft unb ©inbringeu beg SBafferg. Ser nod) leere

Stjeil biefer Swtfchenräume wirb bann nod) mit einem biinnen
SSörtel aug 1 Sheil ißortlanb=6ement unb 4 Sheilen ge=

fiebtem ©anb auggegoffen, ben man mit einem Sefen ober
einer Srahtbürfte auf ber Oberfläche augbreitet, ©obalb
biefer Slörtel erhärtet ift, Wirb, ehe bie ©trage bem Serïebr
übergeben wirb, eine bünne ©cfiicfit oon Beinern (ungefiebtem)
Sieg anfgeftreut.

Sie SBagenräber brüden nun biefen Sieg in bag §o!g
hinein, wobitrd; eine rauhe Oberfläche entfteht, welche ficfi

Biel Weniger abniifit unb bie gugleich ben Sßferben einen bef=

fern §alt gewährt. Ilm bieg gu erreichen, barf baljer bie fo

neu hergefteflte ©trage in ben erften Sagen nicht gewififit werben.

Sieg ift bie 2lrt unb Sßeife beg Serfahreng unb btefeg

finb bie angewanbten Siaterialien in Ißarig.
SBenn bafelbft biefeg fiolgpüafter bagu beftimmt ift, bem

grogen Serlehr unb ben fchweren Saften gu wiberftefien, fo

ift eg einlemfitenb, bag auf weniger befahrenen ©tragen unb

bei geringem Saften bie Side beg Setong fowohl alg bie

jenige beg (golgeg erheblich rebugirt werben lar.n.
Ilm eine 3bee pon ben ©rfteEungefoften gu haben, geben

wir hier bie Sebingungen, unter welchen bie Siunigipalität
in Sarig bie fßfläflerung ber „Champs Elysées" abge=

fcfiloffen hat.
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Ug. 1.

Längsdnrchschnitt der
Kapsel in natürlicher

Größe.
a. Innerer Cylinder, ge-

füllt mit 2prozentiger
Thymol-Salbe.

»i. Abschraubbarer
Deckel.

d. Äußerer Umhüllungs-
Cylinder.

0. Aus Cylinder s aufge-
rollte, zirka 176 oru
lange, imprägnirte
Binde.

cick. Elastischer Ring.
s. Stecknadel.
1. Salicyl-Watte.

Noth-Verbandkapscl von Schlatter, Schmid «b Cie.

Zig. 2.

Querschnitt der Kapsel
bei àck der Fig. 1.

a. Innerer Cylinder.
b. Äußerer Cylinder.
à. Elastischer Ring (um

den Cyl. a gelegt),

s. Knopf der Stecknadel.

Fig. 3-

Querschnitt der Kapsel
bei !» der Fig. 1.

a. Innerer, mit 2prvz.
Thymol - Salbe ge-
füllter Cylinder,

d. Äußerer Cylinder,
o. Binde,
ck. Protektiv.

Die Kapseln können in den Apotheken à. Fr. 1. 50 be-

zogen werden. Für größere Lieferungen hat man sich zu
wenden an Ernst Stähelin u. Co. in Basel, Missions-
straße 23.

Holzpflasterung.
Wir beschränken uns nur darauf, das zweckmäßigste

Verfahren anzugeben, wie ein Holzpflaster gelegt werden soll,
damit es in Bezug auf seine Haltbarkeit mit andern Pfla-
sterungen verglichen werden kann. Wir wählen als Ort der

Anwendung eine der am stärksten befahren Straßen in Paris
und werden die Anfertigung der Pflasterung, welche dieselbe

erhalten soll, beschreiben.

Es ist in Europa ein durch Fachmänner festgestelltes
und in die Praxis übersetztes Prinzip, daß die Wagen
nicht direkt auf der festen Chaussee rollen sollen, sondern

daß dieselbe eine möglichst ökonomische Verkleidung erhalten
soll, die leicht ersetzt werden kann, eine gewisse Elasticität
besitzt und das Geräusch und den Lärm mildert, welche un-
zertrennbar mit den harten Pflasterungen verbunden sind.

Die auf dieses Prinzip basirende Arbeit theilt sich daher
in zwei Theile: 1. In die Herstellung der eigentlichen
Chanssee (Straßenbett) ; 2. in die Herstellung der Verkleidung.

1. Die eigentliche Chaussee, oder der Unterbau, wird aus
Cementbeton hergestellt, welcher folgende Zusammensetzung
hat: 1 Vol. Portland-Cement, 2^/g Vol. Kies und 4^/g Vol.
Steine (Schotter), welche im Momente der Verwendung mit
dem strikte nöthigen Wasser begossen werden, um das Ziehen
nicht zu verzögern.

Dieser Beton wird nun auf dem Boden in einer Dicke

von 15 ein ausgebreitet und nach gewöhnlicher Art gestampft.
Alsdann gibt man durch angefertigte Profile der Oberfläche
durch „Abstreichen" die gewölbte Form der Straße.

Nach Verlauf von 18 Stunden ist die Konsistenz des

Betons genügend, und man übergießt ihn mit einem Mörtel
welcher aus 1. Vol. Cemem und 1 Vol. grobem Sand zu-
sammengesetzt ist, so daß man eine gleichmäßige Schicht von
1 ain Dicke erhält.

Sobald die Arbeiter nach 5 bis 6 Tagen, je nach der

Temperatur, aus dem Mörtelüberzug gehen können, ohne
Eindrücke zu hinterlassen, beginnt der zweite Theil der Arbeit.

2. Klötzchen von Rothlannenholz, auf die Hochkante ge-
stellt (mit Hirnholz auf den Mörtel und Hirnholz gegen die

Straßenoberfläche) von 200 nun Höhe und einem.rechteckigen
Querschnitt von 75x150 rarn, bilden alsdann die Verkleidung.

Obgleich man von der Nothwendigkeit, drese Holzklötzchen
zu imprägniren, noch nicht allgemein überzeugt ist, werden

sie gewöhnlich in ein Bad von Theeröl getaucht, das die-
selben wenigstens für einige Zeit undurchlässig macht.

Die Holzklötzchen werden an Ort und Stelle gebracht
und zweckmäßig vertheilt. Die Arbeiter fangen damit an,
zwei aufeinander folgende Reihen längs des Trottoirs zu
stellen und zwar mit der größern Seite (150 rain) parallel
zur Straße. Hierauf picken sie mit dem kleinen Beil in der

rechten Hand ein hinter ihnen liegendes Klötzchen, nehmen
mit der linken ein zweites und legen sie, senkrecht auf die

erste Richtung dicht neben einander (ohne Fuge), zwischen

jene beiden ersten Reihen, in dieser Weise fortfahrend, bis
die mittlere Partie der Straße ausgefüllt ist. Sobald nun
die erste Reihe steht, wird eine 10 irirn dicke Latte davor
gestellt und dann die zweite Reihe daran gelegt; dann folgt
wieder eine Latte, hierauf wieder eine Reihe und so fort,
bis die ersten zehn Reihen gestellt sind. Nun werden die

zwischen all' diesen Reihen steckenden Latten herausgezogen,
um in gleicher Weise bei den folgenden zehn Reihen einge-
schaltet zu werden.

In diese 10 rarir großen Zwischenräume wird nun heißer
Theer gegossen und zwar auf 3 bis 1 vra. Derselbe bildet
eine wasserdichte Schicht zwischen dem Straßenbett und der

Holzverkleidung und schützt den untern Theil des Holzpflasters
gegen Frost und Eindringen des Wassers. Der noch leere

Theil dieser Zwischenräume wird dann noch mit einem dünnen
Mörtel aus 1 Theil Portland-Cement und 4 Theilen ge-
siebtem Sand ausgegossen, den man mit einem Besen oder
einer Drahtbürste auf der Oberfläche ausbreitet. Sobald
dieser Mörtel erhärtet ist, wird, ehe die Straße dem Verkehr
übergeben wird, eine dünne Schicht von kleinem (ungesiebtem)
Kies aufgestreut.

Die Wagenräder drücken nun diesen Kies in das Holz
hinein, wodurch eine rauhe Oberfläche entsteht, welche sich

viel weniger abnützt und die zugleich den Pferden einen bes-

fern Halt gewährt. Um dies zu erreichen, darf daher die so

neu hergestellte Straße in den ersten Tagen nicht gewischt werden.

Dies ist die Art und Weise des Verfahrens und dieses

sind die angewandten Materialien in Paris.
Wenn daselbst dieses Holzpflaster dazu bestimmt ist, dem

großen Verkehr und den schweren Lasten zu widerstehen, so

ist es einleuchtend, daß auf weniger befahrenen Straßen und

bei geringern Lasten die Dicke des Betons sowohl als die

jenige des Holzes erheblich reduzirt werden kann.
Um eine Idee von den Erstellungskosten zu haben, geben

wir hier die Bedingungen, unter welchen die Munizipalität
in Paris die Pflasterung der „(-irv.ir>p8 Masses" abge-

schlössen hat.
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Die ©efettfdjaft (Unternehmerin) erhält per unb per
3af)r mäfjrenb 18 Sahren 3fr. 4. 85, moPon 3fr. 2. 25 für
Slmortifation unb $r. 2. 60 für Unterhaltung Permenbet
Werben. (©onftruct. mob.)

@tfmbuttg& unb Pufterfdjut}.
SBunbeêratljêïiefdjlufji betreffenb bic Stiftung beê füc«

wcifeê, bafj bas ttJiobctt*) einer patentirharen ©rfinb tut g

ejiftirt. (Born 23. Dïtober 1888.)
Der fdjweiserifche Bunbegratl) — in Slugführung ber

Strt. 14,3 unb 15 beg Bunbeggefebeg betreffenb bie ©r«

finbunggpatente unb beg Strt. 9 ber Bottsiehunggoerorbnung
Pom 12. Dïtober 1888; auf ben Borfchlag feineg Departe«
mentg beg Slugwärtigen (HanbelSabtheitnng) — befchtiefjt :

Strt. 1. Der Beweig betreffenb bag Borhanbenfein eineg
SJtobetteg Wirb erbradfit :

a. burch ©inreidjung berjenigen SJtobette, bereu bleibenbe

Hinterlegung obligatorily ift, beim eibgenöffifdhen Stmt

für gemerblicheg ©igentlmm;
b. burch ©inreichung berjenigen SJtobette, bie nicht bleibenb

hinterlegt werben, begiehnngSweife photographifcher Stuf«

nahmen berfelben, beim eibgenöffifdhen Stmt, sum Behuf
amtlicher Bergleichung mit ben bie ißatentgefnye be«

gleitenben fdjriftlithen Darlegungen.
SDtit ©inwilligung beg eibgenoififdjen Stmteg !ann Pon

ber ©inreichung ber SJtobette biefer Kategorie Umgang ge«

nommen werben; in biefem galle genügt eg unb ift ber

©inreidjung in jeher Beziehung äqutPalent, Wenn fie einem

©pperten beg eibgen. Stmteg an einem britten Drt beg 3u=
tanbeg sur Berfügung gefteïït werben.

Strt. 2. Die bleibenbe Hinterlegung ber SJtobette ift obli=

gatorifd):
a. für ©rfinbungen betreffenb SBerfe unb Schalen Pon

Dafchenuhren;
b. für ©rfinbungen im ©ebiete ber Hanbfeuerwaffen.

Die bleibenb hinterlegten SJtobette gehen in bag ©igen«

thum ber ©ibgenoffenfehaft über.

Der Bunbegrath behält fid) Por, je nach SJtafjgabe ber

©rfahrung, auch für anbere ©rfinbungen bie bleibenbe Hinter«
legung ber SJtobette su forbern.

Strt. 3. Denjenigen Biobetten, besieljunggweife Photo«

graphifchen Slufnahmen berfelben, welche nicht persönlich

bnreh bie Batentbewerber ober ihre Bertreter eingereicht wer«

ben, finb Begleitfcfieine beigutegen, welche fotgenbe Stngaben

enthatten :
ben Stamen unb bie genaue Stbreffe beg Batentbewerberg;
im Bertretunggfatte ben Barnen unb bie genaue Stbreffe

beg Bertreterg;
ben Ditel ber ©rfinbung, auf welche fich frag SJtobett be«

Sieht;
im gatte eineg beftefienben proüifortfihen B^tenteg beffen

Stummer;
Wenn eg fich um ein 3nfa|patent hanbelt, ben Ditel unb

bie Siummer beg Hauptpatenteg.
Strt. 4. Dag eibgen. Stmt beforgt bie in Strt. l,b Por«

gefehene Bergleichung buret) feine Drgane, ePentnett bnrdf)

einen beigesogenen ©achPerftänbigen. Die Bergleichung er«

fireefi fich auf Beüfung ber Uebereinfttmmnng ber eilige«

reichten ©egenftänbe mit ber fdjriftlidjen Darlegung ber ®r=

finbung im Umfang ihrer charafteriftifchen SJiertmale. Dienen
Bhotographien alg ©runblage, fo wirb auch unterfneht, ob

beren Slufnähme nach ber Statur ftattgefunben hat. Der Be«

*) Saut Strt. 14,3 be§ ©efepe§ gilt al§ SJtobett bie StuSfiiprung
ber ©rfinbung, b. fj- ber ©egenftanb felbft, ober eine anbere förper«
licpe ®arftettung berfelben, roelcbe beren SSefen ïlctr erfennen Iaht.

fnnb wirb prototottirt, bag Brotofott su ben Batentaïten ge«

legt unb ein Doppel bem Batentbewerber gugefteflt.
©rfcheint bie Uebereinftimmung mangelhaft, ober ergeben

fich Slueifel über bie ®runblage ber pholographifdjen Stuf«

nahmen, fo muff bie ©piftens beg SJtobetteg unter Borbehalt,
im Befurgfatt, ber ©ntfcfjeibung einer höhern 3nftans Per«

neint werben.
Strt. 5. ©ntfdjeibet bag eibgen. Stmt bie grage ber @pi«

ftens beg SJtobetteg in Perneinenbem ©inn, fo ïann ber

Batentbewerber, innert bret SJtonaten, Pom Datum ber 3u=
ftettnng beg besüglichen BefcheibeS gerechnet, an bag eibge=

nöffifhe Departement, su beffen Steffort bag Stmt gehört,
reïurriren. Diefeg wirb unter 3usiehung Pon ©pperten auf
®runb ber Unterbreitnng beg SJtobetteg felbft ben enbgüttigen
©ntfeheib fällen.

Dem Betrag wirb nur fÇolge gegeben, wenn innert ber

breimonatlichen Stothfrift Sicherheit für Decfung ber Soften
geleiftet wirb.

Strt. 2. Die Bergleidjungen finben in ber Begel in ben

©efchäftglofalitäten beg eibgen. Slmteg ftatt; boch tönnen
bie 3nftansen Stugnahmen bewilligen. Stuf Berlangen müffen
bie Batentbewerber bie Slngpactung bei SJtobelle, besiepungg«
weife beren allfällige Demontirnng, burch Delegirte beforgen
laffen. Die Suftangen übernehmen ïeinerlei Berantmortlid)=
feit für Befhäbigung ber sur Bergleichung beigeftettten SJto«

bette. Diefe finb fpätefteng 8 Dage nach enbgültiger ©rlebigung
ber SJtobettfrage aug ben ©efcljäftglotalen su entfernen, wibri-
genfattg bag eibgen. Stmt nach ©utbünten barüber Perfügen
Wirb.

Strt. 7. Die Soften beg Berfahreng fallen su Saften
beg Batentbewerberg; berfelbe hat sum Boraug für beren

Besahlung eine entfprechenbe Sicherheit su leiften.
Die ©ebüpr für eine pom eibgen. Stmt porgenommene

Bergleichung beträgt gr. 10. ginbet bie Bergleichung aug«
Wärt? ftatt, fo Werben aufjerbem Beife=@ntfchäbigung unb
Daggelber für ben ©pperten nach SJtajjgabe ber Berorbnung
Pom 26. Stooember 1878 perrechnet.

Die ©rpertijenfoften ber sweiten Snftans werben burjh
bag Departement beftimmt.

Strt. 8. Sllg Datum ber Beweigleiftung für bie ©piftens
beg SJtobetteg im Sinne beg Slrt. 18 ber Bottsiehunggperorb«

nung Pom 12. Dïtober 1888 gilt ber Dag, an welchem Pon
Seite ber Butent=Bewerber bie Beguifite betreffenb Hinter«
legung beg SJtobetteg beim eibgen. Stmte, öegiehuttgSmetfe
feine Bergleichung burch bagfelbe, erfüllt würben.

Slrt. 9. SBenn ein Betrag sn ®nnften beg Batentbewer«
berg entfehieben wirb, fo ïommt Strt. 8 nur bann sur ®el=

tnng, wenn bag SJtobett währenb beg 3nftansengugeg feine

Beranbernngen erfahren hat. Slnbern gatteg gilt alg Datum
ber Beweigleiftung ber Dag, an welchem bag SJtobett ber

©ppertife sweiter Snftang in ben ©efdjäftglofalen beg eib«

genöffifchen Slmteg ober an brittem Drt sur Berfügung ge«

ftettt, besiehunggweife ber Dag, au welchem bie Sicherheit
für bie Besahlung ber Soften beg Befnrgperfahreng geleiftet
würbe.

5Jttêfteïïttn0êhJe|en.
Sur rljeiuthal. ©cmcrbcausftettuug in Dljal. (fyortf.)

SBürbig fehltest fich an bie Porgenannte SJtöbelgruppe bie

©chlafstmmereinridjtnng Pon Safpar ®nedjt, SJtöbelfchreiner

in Dhal, an, su welcher bag BettwaarengefdEjäft 3. St. ©gger
in Dhal bie mit gefchmacföotter Hanbfticferei Persierteu Ba=

rabefiffen, Deelen 2C. 2c. unb Sorttab Beerli, Dapesirer in
Buchen, bie SJtatrassen unb Bolftermöbel geliefert haben,

©otehe Strbeiten, wie biefe, flehen jebem herrfctjaftlidöen Haufe
felbft mit hocljgefpannten Slnfprüchen wohl an. Slber nicht

Illuftrirte schweizerische Handwrrker-Zeitung 363

Die Gesellschaft (Unternehmerin) erhält per und per
Jahr während 18 Jahren Fr. 4. 85, wovon Fr. 2. 25 für
Amortisation und Fr. 2. 60 für Unterhaltung verwendet
werden. (Construct, mod.)

Erfiàngs- und Musterschutz.
Bundesrathsbeschlust betreffend die Leistung des Be-

weises, daß das Modell*) einer patentirbaren Erfindung
existirt. (Vom 23. Oktober 1888.)

Der schweizerische Bundesrath — in Ausführung der

Art. 14,3 und 15 des Bundesgesetzes betreffend die Er-
findungspatente und des Art. 9 der Vollziehungsverordnung
vom 12. Oktober 1888; auf den Vorschlag seines Departe-
ments des Auswärtigen (Handelsabtheilung) — beschließt:

Art. 1. Der Beweis betreffend das Vorhandensein eines
Modelles wird erbracht:

s,. durch Einreichung derjenigen Modelle, deren bleibende

Hinterlegung obligatorisch ist, beim eidgenössischen Amt
für gewerbliches Eigenthum;

d. durch Einreichung derjenigen Modelle, die nicht bleibend

hinterlegt werden, beziehungsweise photographischer Auf-
nahmen derselben, beim eidgenössischen Amt, zum Behuf
amtlicher Vergleichung mit den die Patentgesuche be-

gleitenden schriftlichen Darlegungen.
Mit Einwilligung des eidgenössischen Amtes kann von

der Einreichung der Modelle dieser Kategorie Umgang ge-

nommen werden; in diesem Falle genügt es und ist der

Einreichung in jeder Beziehung äquivalent, wenn sie einem

Experten des eidgen. Amtes an einem dritten Ort des In-
landes zur Verfügung gestellt werden.

Art. 2. Die bleibende Hinterlegung der Modelle ist obli-
gatorisch:

n. für Erfindungen betreffend Werke und Schalen von
Taschenuhren;

d. für Erfindungen im Gebiete der Handfeuerwaffen.
Die bleibend hinterlegten Modelle gehen in das Eigen-

thum der Eidgenossenschaft über.

Der Bundesrath behält sich vor, je nach Maßgabe der

Erfahrung, auch für andere Erfindungen die bleibende Hinter-
legung der Modelle zu fordern.

Art. 3. Denjenigen Modellen, beziehungsweise Photo-

graphischen Aufnahmen derselben, welche nicht persönlich

durch die Patentbewerber oder ihre Vertreter eingereicht wer-
den, sind Begleitscheine beizulegen, welche folgende Angaben
enthalten:

den Namen und die genaue Adresse des Patentbewerbers;
im Vertretungsfalle den Namen und die genane Adresse

des Vertreters;
den Titel der Erfindung, auf welche sich das Modell be-

zieht;
im Falle eines bestehenden provisorischen Patentes dessen

Nummer;
wenn es sich um ein Zusatzpatent handelt, den Titel und

die Nummer des Hauptpatentes.
Art. 4. Das eidgen. Amt besorgt die in Att. 1,d vor-

gesehene Vergleichung durch seine Organe, eventuell durch

einen beigezogenen Sachverständigen. Die Vergleichung er-
streckt sich auf Prüfung der Uebereinstimmung der einge-

reichten Gegenstände mit der schriftlichen Darlegung der Er-
findung im Umfang ihrer charakteristischen Merkmale. Dienen
Photographien als Grundlage, so wird auch untersucht, ob

deren Aufnahme nach der Natur stattgefunden hat. Der Be-

*) Laut Art. 14,3 des Gesetzes gilt als Modell die Ausführung
der Erfindung, d. h. der Gegenstand selbst, oder eine andere körper-
liche Darstellung derselben, welche deren Wesen klar erkennen läßt.

fund wird protokollirt, das Protokoll zu den Patentakten ge-
legt und ein Doppel dem Patentbewerber zugestellt.

Erscheint die Uebereinstimmung mangelhaft, oder ergeben
sich Zweifel über die Grundlage der photographischen Auf-
nahmen, so muß die Existenz des Modelles unter Vorbehalt,
im Rekursfall, der Entscheidung einer höhern Instanz ver-
neint werden.

Art. 5. Entscheidet das eidgen. Amt die Frage der Exi-
stenz des Modelles in verneinendem Sinn, so kann der

Patentbewerber innert drei Monaten, vom Datum der Zu-
stellung des bezüglichen Bescheides gerechnet, an das eidge-
nössische Departement, zu dessen Ressort das Amt gehört,
rekurriren. Dieses wird unter Zuziehung von Experten auf
Grund der Unterbreitung des Modelles selbst den endgültigen
Entscheid fällen.

Dem Rekurs wird nur Folge gegeben, wenn innert der

dreimonatlichen Nothfrist Sicherheit für Deckung der Kosten
geleistet wird.

Art. 2. Die Vergleichungen finden in der Regel in den

Geschäftslokalitäten des eidgen. Amtes statt; doch können
die Instanzen Ausnahmen bewilligen. Auf Verlangen müssen
die Patentbewerber die Auspackung der Modelle, beziehungs-
weise deren allfällige Demontirung, durch Delegirte besorgen
lassen. Die Instanzen übernehmen keinerlei Verantwortlich-
keit für Beschädigung der zur Vergleichung beigestellten Mo-
delle. Diese sind spätestens 8 Tage nach endgültiger Erledigung
der Modellfrage aus den Geschäftslotalen zu entfernen, widri-
genfalls das eidgen. Amt nach Gutdünken darüber verfügen
wird.

Art. 7. Die Kosten des Verfahrens fallen zu Lasten
des Patentbewerbers; derselbe hat zum Voraus für deren

Bezahlung eine entsprechende Sicherheit zu leisten.
Die Gebühr für eine vom eidgen. Amt vorgenommene

Vergleichung beträgt Fr. 10. Findet die Vergleichung aus-
wärts statt, so werden außerdem Reise-Entschädigung und
Taggelder für den Experten nach Maßgabe der Verordnung
vom 26. November 1878 verrechnet.

Die Expertisenkosten der zweiten Instanz werden durch
das Departement bestimmt.

Art. 8. Als Datum der Beweisleistung für die Existenz
des Modelles im Sinne des Art. 18 der Vollziehungsverord-
nung vom 12. Oktober 1888 gilt der Tag, an welchem von
Seite der Patent-Bewerber die Requisite betreffend Hinter-
legung des Modelles beim eidgen. Amte, beziehungsweise
seine Vergleichung durch dasselbe, erfüllt wurden.

Art. 9. Wenn ein Rekurs zu Gunsten des Patentbewer-
bers entschieden wird, so kommt Art. 8 nur dann zur Gel-
tung, wenn das Modell während des Jnstanzenzuges keine

Veränderungen erfahren hat. Andern Falles gilt als Datum
der Beweisleistung der Tag, an welchem das Modell der

Expertise zweiter Instanz in den Geschäftslokalen des eid-

genösfischen Amtes oder an drittem Ort zur Verfügung ge-
stellt, beziehungsweise der Tag, an welchem die Sicherheit
für die Bezahlung der Kosten des Rekursverfahrens geleistet
wurde.

Ausstellungswesen.
Zur rheinthal. Gewerbeausstellung in Thal. (Forts.)

Würdig schließt sich an die vorgenannte Möbelgruppe die

Schlafzimmereinrichtung von Kaspar Knecht, Möbelschreiner
in Thal, an, zu welcher das Bettwaarengeschäft I. A. Egger
in Thal die mit geschmackvoller Handstickerei verzierten Pa-
radekissen, Decken zc. ?c. und Konrad Beerli, Tapezirer in
Buchen, die Matrazzen und Polstermöbel geliefert haben.

Solche Arbeiten, wie diese, stehen jedem herrschaftlichen Hause

selbst mit hochgespannten Ansprüchen wohl an. Aber nicht
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